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Vorwort 

In einer Welt, in der alle Staaten auf eine internationale Zusammenarbeit 
angewiesen sind, sind Investitionen von Unternehmen in fremden Ländern 
längst eine Selbstverständlichkeit geworden. Solche Auslandsinvestitionen 
bedeuten in der Regel ein höheres Risiko als eine Kapitalanlage im Inland, 
so daß sich hier die ]!'rage des Schutzes für das investierte Kapital geradezu 
aufdrängt. 

Einen gewissen Schutz bietet sicher das allgemeine Völkerrecht. Zusätz-
lich haben eine große Anzahl von Ländern sogenannte Investitionsförde-
rungsverträge abgeschlossen, die ein noch höheres Maß an Sicherheit bieten 
sollen. Zu untersuchen, ob diese Abkommen ihren Zweck erfüllen können, 
und inwieweit die von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen 
Verträge sich untereinander in der Frage des Schutzes der Auslandsinvesti-
tionen vor Enteignungen, Nationalisierungen und vergleichbaren Maßnah-
men unterscheiden, war eine sehr reizvolle Aufgabe. Für die Anregung die-
ses Themas schulde ich meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Dr. 
Oppermann, ebenso herzlichen Dank wie für die Freiheit, die er mir bei der 
Anfertigung der Arbeit gelassen hat. 

Darüber hinaus danke ich Herrn Dr. Wühler vom Iran-U.S. Claims Tribu-
nal in Den Haag für die Überlassung von Material, Herrn Dr. Krüger vom 
Bundesministerium für Wirtschaft in Bonn für das ausführliche Gespräch 
sowie den Botschaften der verschiedenen OECD-Staaten in Bonn, insbeson-
dere Herrn Vermeulen, dem 1. Botschaftsrat der belgiseben Botschaft, und 
Herrn Tejler, dem 1. Botschaftssekretär der schwedischen Botschaft. 

Oktober 1987 
Michael Banz 
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A. Einleitung 

Über ein Vierteljahrhundert ist inzwischen seit dem Inkrafttreten des 
weltweit ersten Vertrages zur Förderung und zum Schutz von Kapitalanla-
gen, des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Paki-
stan, vergangen. Seither sind nach einer Aufstellung des Weltbank-Zen-
trums zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) weitere 210 ver-
gleichbare bilaterale Verträge abgeschlossen worden1, darunter allein von 
der Bundesrepublik Deutschland weitere 65 Abkommen2• 

Einer der Kernpunkte dieser bilateralen Vereinbarungen ist der wechsel-
seitige Schutz der Kapitalanlagen vor Enteignungen, Verstaatlichungen und 
ähnlichen Eingriffen des Gastlandes: an solche hoheitlichen Maßnahmen 
werden bestimmte Voraussetzungen und. Folgen geknüpft. 

Nachdem seit 1982 auch die USA solche völkerrechtlichen Vereinbarun-
gen mit materiell eigentumsschützenden Klauseln kennen, haben inzwi-
schen fast alle OECD-Staaten ein mehr oder weniger großes Vertragssystem 
mit vergleichbarem Inhalt; der Kreis der an solchen Abkommen interessier-
ten Staaten reicht jedoch weit über die OECD hinaus. 

Entgegen allen Bedenken, die diesem Programm anfänglich insbesondere 
von der ·sozialistischen Völkerrechtslehre entgegengebracht wurden, ist 
seine Beliebtheit ungebrochen; dies zeigt auch die Tatsache, daß mehrere 
Investitionsförderungsverträge von Entwicklungsländern untereinander 
abgeschlossen wurden. Selbst wenn die bilateralen Kapitalschutzvereinba-
rungen nach einer im Jahr ~973 von Jüttner3 durchgeführten Umfrage erst 
an fünfter Stelle in der Skala der Investitionsförderungsmaßnahmen liegen 
(8,6 % der Nennungen), kann man ihre Bedeutung wohl kaum abstreiten. 
Ihren wahren Stellenwert kann man nur einschätzen, wenn man bedenkt, 
daß die Bundesgarantien gegen nichtwirtschaftliche Risiken, die bei der 
genannten Umfrage mit 23,6% der Nennungen den zweiten Rang einneh-
men, vielfach an das Bestehen von bilateralen Investitionsschutzabkommen 
anknüpfen. Dafür, daß Jüttners Umfrage die Bedeutung der Verträge nur 
unzureichend wiederspiegelt, spricht auch die im selben Jahr getroffene 
Aussage des Bosch-Managers Horst Frank4: seiner Meinung nach muß die 
Bundesregierung auf bilateraler Ebene durch Verträge oder sonstige Grund-

1 ICSID, 1985 Annual Report, S . 11 ; ebenso Salem, Le developpement . .. , S. 590. 
2 Einschließlich der nur ratifizierten, jedoch nicht in Kraft getretenen Abkommen. 
3 s. 161. 
4 In Meessen, S. 60 f . 

2 Banz 
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satz-Garantien alles daran setzen, Auslandsinvestitionen deutscher Unter-
nehmen abzusichern. Selbst wenn also ein tatsächlicher Einfluß der Investi-
tionsförderungsverträge auf die Investitionsentscheidungen nur schwer 
nachweisbar ist, so können sie doch Vorteile nach sich ziehen, die dem In-
vestor zugute kommen5• 

Es stellt sich jedoch zunächst die Frage, ob die deutschen Kapitalschutz-
abkommen die Voraussetzungen und Folgen hoheitlicher Eingriffe in aus-
ländisches Eigentum einheitlich beurteilen, und wie andere Kapitalexport-
länder in ihren bilateralen Vereinbarungen dieses Problem gelöst haben. 
Anschließend muß anband der Völkerrechtslehre, der internationalen 
Rechtsprechung sowie des in den Resolutionen der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen zum Ausdruck kommenden "UNO-Völkerrechts" 
untersucht werden, ob die Investitionsförderungsverträge lediglich die dort 
anerkannten Maßstäbe wiedergeben, oder ob sie einen eigenständigen 
Schutz erzeugen können. Wie verhalten sich die Kapitalschutzabkommen zu 
den Grundsätzen des Völkergewohnheitsrechts? Ergänzen sie sie und tragen 
sie zu einer Konsolidierung des Völkerrechts bei, oder stellen sie vielmehr 
ein Korrektiv zum Völkergewohnheitsrecht dar? Gestalten sie gar dieses 
Völkergewohnheitsrecht mit? Die Antwort auf diese Fragen herauszuarbei-
ten, ist Hauptaufgabe der Arbeit. 

5 Juhl, S. 91. 



B. Der Schutz des Eigentums 
in bilateralen Verträgen 

I. Entstehungsgeschichte 

1. Eigentumsschutzklauseln in Handelsabkommen 

Vorläufer und Vorbild der Investitionsschutzverträge heutiger Prägung 
waren die klassischen Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsverträge 
(Treaties of Friendship, Commerce and Navigation, FCN-Verträge), die sich 
aus den Handelsverträgen europäischer Staaten (insbesondere Englands) im 
15. und 16. Jahrhundert entwickeltens. 

Sie enthielten häufig Regelungen, in welcher Weise das Vermögen eines 
Ausländers im Falle von Enteignungen zu behandeln sei; außerdem befaßten 
sie sich regelmäßig mit der Frage der Nichtdiskriminierung auf wirtschaft-
lichem Gebiet7. 

Der wohl erste FCN-Vertrag datiert aus dem Jahr 1778: der Treaty of 
Amity and Commerce zwischen den USA und Frankreich. Seither haben die 
USA weit über 130 FCN-Verträge abgeschlossen, von denen heute etwa ein 
Viertel noch in Kraft sinda. 

In Deutschland geht die Tradition dieses Vertragstypus' auf den Freund-
schafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen dem Deutschen Zoll-
verein und Argentinien zurück; er stammt vom 19. September 1857 und ist 
bis heute in Kraft9. 

Art. 8 und 13 dieses Vertrages sichern den Bürgern der vertragsschließen-
den Länder für das Gebiet des jeweils anderen Vertragsstaates den voll-
ständigen und vollkommenen Schutz des Eigentums zu, und Art. 12 des 
Vertrages garantiert den Schutz des Eigentums vor Beschlagnahme und 
Sequestration. 

Auch die Niederlassungsabkommen boten vielfach Anlaß, den Schutz der 
eigenen Staatsbürger vor Enteignungen im Gebiet des anderen Staates zu 
regeln. So läßt Art. 6 Abs. 2 des deutsch-türkischen Niederlassungsabkom-
mens vom 12. Januar 1927 eine Enteignung oder vorübergehende Beschrän-

s Connell, S. 260. 
7 Börnstein, Teil2. 
a Frick, S . 77; Benton, S . 51. 
9 Vgl. ABI. EG 1984 Nr. L 339/ 10. 

2' 


